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1. Anlass, Inhalt und Ziele des Bebauungsplans

Mit der 1. Anderung des rechtskréftigen Bebauungsplans ,Frauwalde-Nord* verfolgt die
Gemeinde Lossatal das Ziel, das Plangebiet stadtebaulich zu ordnen und angemessen
weiterzuentwickeln und erfillt damit das Erfordernis nach § 1 Abs. 3 BauGB. Neben der
stadtebaulichen Ordnung der baulichen Eigenentwicklung wird durch die 1. Anderung auch
der landschaftliche Freiraum innerhalb des Geltungsbereiches bewahrt und dem
Vorranggebiet Natur und Landschaft Rechnung getragen.

Eine Bebauung Uber den Bestand hinaus soll nur in mafvoller Weise im Rahmen der
Eigenentwicklung zulassig sein. So sollen entlang der Falkenhainer StraflRe zusatzliche
Bauflachen zugelassen werden, die vor allem junge Familien ansprechen und somit zur
Durchmischung der Bevdlkerungsstruktur in Frauwalde dienen. Eine gesunde Altersstruktur
mit aktivem Gemeindeleben schitzt vor Uberalterung des landlichen Raumes und vor
Abwanderung aus dem landlichen Raum und aus seinen Dérfern. Am Lindenweg im Bereich
der Kegelbahn und des Gasthofes sollen zur Sicherung dieses attraktiven Ausflugzieles
bauliche Erweiterungsmoglichkeiten in angepasster GroRe ermoglicht und somit das
Bestehen dieses Betriebes auch fur die Zukunft nachhaltig gesichert werden.

Aufgrund drei konkret anliegender Bauvorhaben im Gebiet des rechtskraftigen
Bebauungsplanes ,Frauwalde-Nord“ sieht sich die Gemeinde Lossatal veranlasst, eine
1. Anderung des Bebauungsplans vorzunehmen. Zur Verwirklichung dieser Vorhaben
werden die Baugrenzen auf den Flurstiicken 5, 10/1, 37, 39/2 und 39/3 verandert. Die
Baugrenzen sind insbesondere auf den genannten Flurstiicken so eng gefasst, dass keine
Erweiterung der bestehenden Bausubstanz mdglich ist. Auf dem Flurstick 10/1 moéchte der
Eigentiimer zum Eigenbedarf ein Wohnhaus und einen Carport errichten. Auf dem Flursttick
39/3 mochte der Eigentimer seine Tischlerei erweitern.

Zur Eigenentwicklung des Ortes Frauwalde bzw. zur Befriedigung der Anspriche der
ortlichen Bevdlkerung nach zeitgemal3en Wohnverhaltnissen und der ortsansassigen
Gewerbebetriebe ist die Anderung des Bebauungsplanes erforderlich.

Die Anderungsbereiche des Plangebietes werden konform zum rechtskraftigen
Bebauungsplan ,Frauwalde-Nord" als Dorfgebiet (MD) gemaf § 5 BauNVO entwickelt.

Die Flache der Anderungsbereiche belauft sich auf etwa 1.800 m2. Innerhalb des
Anderungsbereiches ist ergibt sich eine potentiell zusatzlich versiegelbare Flache von
640 m?.

Mit der 1. Anderung zum Bebauungsplan ,Frauwalde-Nord“ sollen folgende Planungsziele
erreicht werden:

- Ausnutzung vorhandener Erschlieliungsanlagen

- Madglichkeit der Errichtung von zeitgemafen Wohngebauden

- Maoglichkeit der Erweiterung eines ortsansassigen Handwerksbetriebes

- Einbindung in den vorhandenen Gebaudebestand

- Stadtebauliche Ordnung der baulichen Eigenentwicklung

- Einbindung in die Landschaft durch grinordnerische Maflinahmen und Ausgleich der
Eingriffe auf den zu bebauenden Grundstiicken.

Gemall 82 Abs. 4 BauGB und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB wird fir das Vorhaben eine
Umweltprifung durchgefihrt.

Aufbauend auf dem bereits bestehenden Umweltbericht fir die Aufstellung des
rechtskraftigen Bebauungsplans ,Frauwalde-Nord“ aus dem Jahr 2014 durch das BURO FUR
LANDSCHAFTSPLANUNG (DIPL. GEOGR. SABINE SCHLENKERMANN, 04383 EILENBURG) werden in
der vorliegenden Unterlage ausschlieBlich die Anderungen, die sich durch die
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1. Teilanderung ergeben, betrachtet. Die im bisher rechtskraftigen Bebauungsplan
getroffenen Festsetzungen behalten weiterhin Gultigkeit.

2. Ziele des Umweltschutzes

Gemal § 2 Abs. 4 BauGB und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB werden die Belange des Umwelt-
schutzes in einer Umweltprifung untersucht und im nachfolgenden Umweltbericht darge-
stellt. Der Umweltbericht bildet die Grundlage fir die Offentlichkeitsbeteiligung und die sach-
gerechte Abwagung der Umweltbelange durch die Gemeinde.

Die Ziele hinsichtlich Natur und Landschaft werden in § 1 Abs. 1 BNatSchG aufgeflihrt:
.Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage fir Leben
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung fur die kunftigen Generationen im
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach MalRgabe der nachfolgenden Absatze so zu
schutzen, dass

1. die biologische Vielfalt,

2. die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts einschlieBlich der Regene-
rationsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der Naturguter sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind.”

Grundsatzliche Umweltziele sind im Rahmen der 1. Teilanderung des B-Plans, der Schutz
vorhandener naturschutzfachlich bedeutsamer Vegetationsstrukturen (v.a. Gehdlze) und
einem maoglichst geringen Bodenverbrauch. Der Schutz der Vegetationsstrukturen umfasst
dabei auch den Schutz von dort vorkommenden Tierarten.

Bei der Aufstellung dieses Bebauungsplanes werden o0.g. Ziele kinftig dadurch
bertcksichtigt, dass ausschlief3lich bereits anthropogen gepragte Flachen als zusatzliche
Bauflache genutzt werden. So wird die Bauflache auf dem Flurstiick 39/2 und 39/3 aktuell
bereits als Lagerflaiche genutzt, das dahinter liegende Gartenland, das mdglicherweise als
Fischotterwanderkorridor genutzt wird und ein § 30 BNatSchG-Biotop enthéalt (VGL.
SCHLENKERMANN 2014: UMWELTBERICHT), soll von Uberbauung freigehalten werden. Die
Erweiterung des Baufensters beschrankt sich daher nur auf die bereits aktuell als Lagerplatz
beanspruchte Flache.

2.1. Biotope, Fauna und Flora

Biotope und Flora

Im Anderungsbereich des Plangebietes sind unter Beriicksichtigung der ROTEN LISTE DER
BIOTOPTYPEN SACHSENS (LFULG, 2010) sowie der HANDLUNGSEMPFEHLUNG ZUR BEWERTUNG
UND BILANZIERUNG VON EINGRIFFEN IM FREISTAAT SACHSEN (SMUL, 2009) folgende
verschiedene Biotoptypen festgestellt worden:

Tab. 1: Biotoptypen — Flachenverteilung Bestand

. : . Biotopwert davon
Biotopcode Nutzung / Bezeichnung Flache (WE)* iiberbaubar
06.03.300 Intensivgrinland 772 m? 6* 523 m?
11.03.700 Garten — und Grabeland 677 m? 10* 117 m?

* Werteinheiten nach SMUL (2009)
Intensivgriinland (06.03.300) — Biotopwert: 6 WE
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Das Grunland auf dem Flurstick 10/1 wird intensiv bewirtschaftet und unterliegt einer
regelmafigen Mahd.

Garten- und Grabeland (11.03.700) - Biotopwert: 10 WE
Auf den Flursticken 37, 39/2 und 39/3 befindet sich eine Gartenflache mit einzelnen
Obstgehdlzen, die zum Teil als Lagerflache fur Schutt und Gartengerate genutzt wird.

Fauna

Der Lossabach ist Teil des FFH-Gebietes (DE 4542-302) ,Lossa und Nebengewasser* und
wird im Geltungsbereich des B-Planes als Migrationskorridor des Fischotters ausgewiesen.
Unterhalb der Flurstiicke 39/2 und 39/3 verlauft der Lossabach jedoch verrohrt, so dass
davon ausgegangen wird (vgl. SCHLENKERMANN 2014: UMWELTBERICHT), dass der Fischotter
die Streuobstwiese auf den genannten Flurstiicken als Wanderkorridor quert.

Darlber hinaus ist davon auszugehen, dass sich der Artenbestand aus Ubiquisten
zusammensetzt, die an das dorfliche Geflige angepasst sind.

3. relevante Wirkfaktoren

Durch die 1. Teilanderung des B-Plans ,Frauwalde-Nord" wird im Plangebiet die Baugrenze
von zwei bestehenden Dorfgebieten (MD gemalR § 5 BauNVO) erweitert. Dadurch ergibt sich
eine maximal zulassige zusétzliche Versiegelung von 640 m?.

Folgende bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen sind dadurch zu erwarten:

Tab. 2: potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit dem Vorhaben

Wirkfaktor baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt
Flacheninanspruchnahme einschlieflich

) . X X -
Bodenversiegelungen und -verdichtung
visuelle Beeintrachtigungen X X -
Bewegungen durch Maschinen und X ) )
Fahrzeuge
Schadstoffimmissionen X - -
Larmimmissionen X - -
Lichtimmissionen X - -
Erschitterungen X - -

Durch die Mdglichkeit der Erweiterung der bereits bestehenden Gebaude um ein Wohnhaus
auf dem Flurstick 10/2 sowie einen Gewerbebetrieb auf den Flurstiicken 37, 39/2 und 39/3
kénnen visuelle und akustische Stérwirkungen wéahrend der Bauzeit fir die Anwohner und
die Fauna im Plangebiet entstehen.

Zudem sind wahrend der Bauzeit Bewegungen von Maschinen und Baufahrzeugen zu
erwarten, was Schadstoff- und Larmimmissionen sowie visuelle Beeintrachtigungen zur
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Folge hat. Anlagebedingt kommt es zu einer maximalen Flacheninanspruchnahme von
640 m”.

4. Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes
4.1. bei der Durchfihrung der Planung
41.1. Boden

Durch die Erweiterung der Baugrenzen innerhalb des Plangebietes kdnnen zusatzliche
Versiegelungen von insgesamt 640 m? auf vollstandig anthropogen iiberpragten Boden
entstehen, die durch die Nutzung als Intensivgrinland und Gartenflache bereits im Bestand
eine Storung der natirlichen Bodenfunktionen aufweisen. Besondere Bodenfunktionen sind
im Plangebiet nicht vorhanden. Durch eine mégliche Versiegelung auf 640 m? und dadurch
den vollstandigen Verlust der Bodenfunktionen auf dieser Flache ergibt sich ein Konflikt (K1).

4.1.2. Wasser

Der chemische Zustand des Grundwassers wird durch die vorliegende Planung nicht ver-
andert bzw. verschlechtert, da durch die Aufstellung des B-Plans bzw. die zukinftigen
Nutzungsénderungen keine Eintrdge wassergefahrdender Stoffe in nennenswertem Umfang
zu erwarten sind.

Das Niederschlagswasser wird gesammelt und in das bestehende Entwasserungsnetz ein-
gespeist. Aufgrund der nur geringfiigig erh6hten Versiegelung im Plangebiet von 640 mz2 ist
nicht mit einer signifikanten Verringerung der Grundwasserneubildung auszugehen.

Insgesamt ist damit keine Beeintrachtiqung des qualitativen und quantitativen Zustands des
Grundwassers zu erwarten.

Oberflachengewasser finden sich in Form des Lossabachs im Plangebiet. Der Bach verlauft
unter den Flurstiicken 39/2 und 39/3 jedoch vollsténdig verrohrt und wird durch eine méglich
BaumafRnahme nicht beeintrachtigt, so dass sich keine erheblichen Beeintrachtigungen fiir
das Oberflachengewéasser ergeben.

4.1.3. Klima/Luft

Aufgrund der Festsetzungen des B-Plans wird die Versiegelung geringfugig erhéht und die
Grunflachen dementsprechend verringert, was sich jedoch nicht signifikant auf das
Lokalklima bzw. die lufthygienischen Verhéltnisse auswirkt.

Die Festsetzungen des B-Plans wirken sich nicht erheblich und nachhaltig auf die lokal-
klimatischen Verhéltnisse im Plangebiet und dessen Umfeld aus.

4.1.4. Biotope, Fauna und Flora

Biotope und Flora

Potenziell werden im Plangebiet durch die Festsetzungen im B-Plan die Grinflachen
(Intensivgriinland auf 523 m? und Gartenland auf 117 m?) geringfiigig verringert. Es gehen
durch die Festsetzungen des B-Plans keine Einzelgehdlze verloren. Die mdglichen
versiegelbaren Flachen sind im Bestand frei von Gehdlzen. Der Verlust des Griinlands und
des Gartenlandes ist entsprechend zu kompensieren (vgl. Kap. 5.3).
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Fauna

Da die Gartenfliche auf den Flursticken 37, 39/2 und 39/3 einen potentiellen
Migrationskorridor des Fischotters darstellt wurde die Baugrenze so gewahlt, dass sich die
zusatzliche Versiegelung an der bereits im Bestand genutzten Flache orientiert. Der Rest
des Gartens wird als Migrationskorridor freigehalten. Negative Auswirkungen auf den
nachtaktiven Fischotter werden durch ein mdgliches Bauvorhaben in der Zeit zwischen
Sonnenauf- und Sonnenuntergang nicht gesehen. Da auf dem Grundstick bereits im
Bestand ein Gewerbebetrieb und ein Wohnhaus angesiedelt sind und sich das Grundstiick
zudem direkt an der Stral3e befindet kénnen erhebliche Beeintréchtigungen fir weitere im
Plangebiet potentiell vorhandene ubiquitéare Arten ausgeschlossen werden.

biologische Vielfalt

Es ist davon auszugehen, dass die biologische Vielfalt im Plangebiet nicht erheblich bzw.
nachhaltig beeintrachtigt wird. Es ist zu berlcksichtigen, dass es sich bereits zum jetzigen
Zeitpunkt um anthropogen beeintrachtigte Flachen mit einem geringen naturschutzfachlichen
Wert handelt. Diese Situation wird durch die Festsetzungen des B-Plans nicht wesentlich
geéndgrt. Es kommt lediglich zu einer geringfligigen Erh6hung der Versiegelung auf ca.
640 m”.

Die biologische Vielfalt wird sich bei Umsetzung des B-Plans nicht erheblich bzw. nachhaltig
verandern.

4.1.5. Landschafts- bzw. Ortsbild

Der Gesamtcharakter des Ortsbildes im Planungsgebiet wird durch die 1. Teilanderung des
B-Plans nicht verandert. Beeintrachtigungen, die als erheblich einzuschétzen sind verbleiben
nicht.

4.1.6. Mensch

Wahrend der baulichen Umsetzung der Festsetzungen im B-Plan werden fir die Anwohner
der an das Plangebiet angrenzenden Wohnbebauungen visuelle und akustische Stérungen
eintreten, die jedoch zeitlich auf die Bauzeit begrenzt sind.

Im vorliegenden Fall kdnnen aufgrund der Wirkintensitat nur _die baubedingten Wirkungen
erhebliche Beeintrachtigungen gegeniuber dem Schutzgut Mensch hervorrufen. Die
baubedingten Beeintrachtigungen sind aber aufgrund ihrer zeitlichen Begrenzung auf die
Bauzeit nicht als nachhaltig und erheblich zu beurteilen.

4.1.7. Kultur und Sachguter

Eingriffe in Kultur- und Sachguter werden durch die 1. Teildanderung nicht hervorgenommen.
Eine nachhaltige bzw. erhebliche Beeintrachtigung von Kultur- und Sachgitern durch das
Vorhaben kann daher ausgeschlossen werden.

Bodenfunde im Rahmen von Baumal3nahmen sind gemaf} § 20 SachsDSchG zu melden.
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4.1.8. Schutzgebiete und Objekte

Das FFH-Gebiet ,Lossa und Nebengewdasser” verlauft tber die Flurstiicke 37, 39/2 und 39/3.
Die potentiellen Eingriffsbereiche im Plangebiet werden durch die bestehende Bebauung von
dem Schutzgebiet getrennt. Die Streuobstwiese auf den genannten Flurstiicken soll als
Migrationskorridor fir den Fischotter freigehalten werden, so dass erhebliche
Beeintrachtigungen fir das Schutzgebiet ausgeschlossen werden kdnnen.

4.1.9. Beschreibung von méglichen Wechselwirkungen

Die Schutzguter stehen im stéandigen Austausch untereinander und beeinflussen sich gegen-
seitig. Aus diesem Grund ist eine Betrachtung der Wechselwirkungen Uber die isolierte
Betrachtung der einzelnen Schutzguter hinaus vorzunehmen.

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgitern sind unterschiedlich ausge-
pragt. Diese hangen von der Wertigkeit, der Empfindlichkeit und der Vorbelastung der
einzelnen Schutzgiter und von der Intensitat sowie der Empfindlichkeit der Wechsel-
beziehungen ab.

Fiur das Plangebiet ist eine deutliche anthropogene Beeinflussung aller Schutzguter festzu-
stellen. Die Wertigkeiten der Schutzgiter und die jeweiligen Empfindlichkeiten sind relativ
gering. Die bestehenden Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sind damit ebenfalls
als Uberwiegend wenig empfindlich gegeniber Beeintrachtigungen zu bewerten.

4.2. bei Nichtdurchfihrung der Planung

Fur das Planungsgebiet besteht derzeit ein rechtskraftiger Bebauungsplan. Bei
Nichtdurchfihrung der Planung wiirde der bestehende B-Plan nicht aufgehoben werden und
die Flachennutzungen wirden im IST-Zustand bestehen bleiben.

Erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind bei einer Nichtdurchfiihrung
der Planung nicht zu erwarten.

5. MalRnahmen, verbleibende Konflikte und dkologische Bilanzierung

Das Ziel der Umweltpriifung ist die Regeneration des Landschaftsraumes nach Beendigung
der Umsetzungen der Planung. Zur Erreichung dieses Zieles sind MaBRhahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege erforderlich, die sich an folgenden Grundséatzen orien-
tieren:

- Vermeidung und Verminderung des Eingriffs durch Unterlassen vermeidbarer Be-
eintrdchtigungen von Boden, Natur und Landschaft (Vermeidungs-/Verminderungs-
mafl3nahmen),

- Ausgleich unvermeidbarer Beeintrachtigungen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele
des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist (Ausgleichsmal3inahmen).
Ausgeglichen ist ein Eingriff, wenn nach seiner Beendigung keine Beeintrdchtigung des
Naturhaushaltes zurtickbleibt und das Landschaftsbild wiederhergestellt oder land-
schaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 Abs. 2 BNatSchG),

- falls ein Ausgleich des Eingriffes nicht mdglich ist, sind an anderer Stelle MalRnahmen
zur Verbesserung des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes durchzufiihren, die
geeignet sind, die durch den Eingriff gestérten Funktionen der Landschaft an anderer
Stelle zu gewahrleisten (ErsatzmalRnahmen),

- dabei prioritare Prifung der Moéglichkeit von Entsiegelungsmafinahmen.
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5.1. Malnahmen zur Vermeidung und Verringerung

Vermeidung von Emissionen (V1)
Im potentiellen Fall von Baumalnahmen im Plangebiet ist aufgrund der umliegenden
Wohnnutzung auf eine méglichst larmimmissionsarme Bauweise zu achten.

Wahrend der Bauarbeiten ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm — Gerauschimmissionen — zu beachten (AVV Baularm). Hier ist insbesondere auf
die Einhaltung der Vorgaben der zulassigen Larmimmissionswerte entsprechend der
vorhandenen Gebietsnutzungen sowie die Festlegung des Nachtzeitraumes von 22.00 bis
7.00 Uhr zu achten.

Es sind schallgedampfte Maschinen einzusetzen, die der 32. BImSchV entsprechen (Gerate-
und Maschinenlarmschutzverordnung). Dabei sind insbesondere die Einsatzzeiten der
Geréate und Maschinen des Anhangs der Verordnung zu beachten.

Schutz des Grundwassers (V2)

Schadstoffe, die eine Beeintrachtigung des Grundwassers und des Bodenwasserhaushalts
herbeifihren kdnnen, z.B. Betriebsstoffe fiir die eingesetzten Baumaschinen, sind sach-
gemal zu verwenden und zu lagern. Eine Betankung von Fahrzeugen darf nur aufRerhalb
des Plangebietes auf entsprechend ausgelegten Betriebsflachen oder im Plangebiet unter
Verwendung von geeigneten Schutzfolien erfolgen.

Schutz des Bodens (V3)
Die im Planungsraum zu erwartende Flachenneuversiegelung und -verdichtung ist generell
auf ein Minimum zu reduzieren.

Bei jeglichen Schachtungs- und anderen Bodenarbeiten sowie bei Befahren mit Arbeits-
maschinen sind Mallnhahmen des Bodenschutzes zu ergreifen. Besonders zu beachten ist
der Schutz des Mutterbodens (§ 202 BauGB). Der nutzbare Zustand des bei Bauarbeiten
abgetragenen Mutterbodens ist zu erhalten und der Boden vor Vernichtung bzw. vor
Vergeudung zu schiitzen. Anfallender Bodenaushub ist auf dem Grundstick zu belassen
und moglichst wieder zu verwerten. Sollte eine Verwendung nicht moglich sein, so ist der
Boden gemal den Grundpflichten nach Kreislaufwirtschaftsgesetz einer stofflichen Verwer-
tung zuzufuhren.

Die Beeintrachtigung auch des nicht verlagerten Bodens ist zu vermeiden bzw. zu mini-
mieren. Die DIN-Vorschriften 18 300 ,Erdarbeiten* sowie DIN 18 915 ,Bodenarbeiten* sind
einzuhalten. Zur Vermeidung von Bodenbelastungen durch die Lagerung von Bau- und
Betriebsstoffen sind geeignete Vorkehrungen, wie Auslegung von Folienbéden und
Abdeckung mit Folien, zu treffen.

Baubedingte Belastungen des Bodens, z.B. solche, die durch Verdichtung oder Durch-
mischung von Boden mit Fremdstoffen entstehen, sind auf das notwendige Mal3 zu be-
schranken und nach Abschluss der BaumalRnahmen zu beseitigen.

Ausgehobener Boden ist vor dem Wiedereinbau auf seine Wiederverwendbarkeit zu prifen.
Entsprechend ist die DIN 19 731 ,Verwertung von Bodenmaterial“ zu beachten.

Schutz vorhandener Vegetationsbestéande (V4)

Wahrend der Bauvorhaben ist die Vegetation im Plangebiet, v.a. gro3ere Einzelgehdlze der
Grunflachen, soweit mdglich zu schitzen und zu erhalten. Dies gilt insbesondere fiir die
Geholze auf der Streuobstwiese. Die zu erhaltenden Vegetationsbestdande sind so zu
schitzen, dass eine Beschadigung ausgeschlossen werden kann. Eine mdgliche
Gefahrdung der Vegetation muss durch entsprechende SchutzmalRnahmen auf ein
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Mindestmal? herabgesetzt werden. Hierzu ist die DIN 18 920 ,Schutz von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnahmen* unbedingt zu beachten.

Der Schutz von Gehdlzen wurde bereits in der Ausweisung der Baugrenzen im B-Plan
bertcksichtigt. Soweit mdglich sind Gehdlzbestande nicht mit in die Baugrenzen integriert
worden.

Bauzeitenregulierung (V5)

Die Arbeiten sind zur Vermeidung baubedingter Stérungen durch Larm- bzw.
Lichtimmissionen von Anwohnern und geschitzten, dammerungs- und nachtaktiven
Tierarten (z.B. Fischotter und Fledermausarten u.a.) auf die Tageszeit von 07:00 Uhr bis
22:00 Uhr bzw. auf das Vorhandensein von Tageslicht zu begrenzen.

Der Baubeginn hat auf3erhalb der Hauptbrutzeit (zwischen 01. Oktober und dem 28.
Februar) zu erfolgen. Sollte ein Baubeginn aufRerhalb der Reproduktionszeit nicht méglich
sein, ist eine artenschutzrechtliche Begehung der Flache vor Beginn der Bauarbeiten
durchzufiihren (6kologische Baubegleitung).

Wird ein Nachweis von britenden Vogelarten erbracht, ist die weitere Verfahrensweise mit
der zustandigen unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen, ggf. ist mit dem Baubeginn bis
zum Ende der Reproduktionsphase abzuwarten.

Schutz von Kultur- und Sachgutern (V6)
Sollten bei Baumalnahmen Funde zu Tage treten, von denen anzunehmen ist, dass es sich
um Kulturdenkmale handelt, sind diese entsprechend 8§ 20 SadchsDSchG durch den Finder,
Verfligungsberechtigten oder den Leiter der Arbeiten unverziglich gegeniber der zustan-
digen Denkmalschutzbehérde anzuzeigen.

5.2. verbleibende Konflikte

Die durch das Vorhaben hervorgerufenen und nach den Vermeidungs- und Verminderungs-
mafnahmen verbliebenen erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter stellen Konflikte
dar, die im Rahmen der Eingriffsregelung zu l6sen sind.

Im Rahmen der Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei der Durchfihrung der
Planung wurden folgende verbleibende Konflikte festgestellt:

K 1: Vollstandiger Verlust von Bodenfunktionen auf 640 m?
K 2: Verlust von ca. 640 m2 der Biotoptypen Intensivgriinland und Garten- und Grabeland.

5.3. Malnahmen zur Kompensation

Gemall 8§ la Abs. 3 BauGB ist der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und
Landschaft nachzuweisen. Das kann durch geeignete Festsetzungen im Bebauungsplan
geschehen, wie nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB als Flachen oder MaRhahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bzw. nach § 9 Abs. 1 Nr.
25 BauGB als Anpflanzung von Baumen und Strduchern (8 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a
BauGB) und/oder als Bindung und Erhaltung von Baumen und Strauchern (8 9 Abs. 1 Nr. 25
Buchstabe b BauGB). Die Festsetzungen kdnnen auch an anderer Stelle als am Ort des
Eingriffs vorgenommen werden (Ersatz). Aulerdem kdnnen auch vertragliche Verein-
barungen gemaR § 11 BauGB oder sonstige geeignete MalBhahmen zum Ausgleich auf von
der Gemeinde bereitgestellten Flachen getroffen werden.
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Die MalRnahmen zur Kompensation haben zum Ziel, den negativen Einfluss der zu
erwartenden Baumaf3nahmen auf den Boden- und Wasserhaushalt sowie die Lebensraume
von Flora und Fauna so gering wie méglich zu halten. Sie werden durch den Umweltbericht
vorgeschlagen und durch Ubernahme als Festsetzung im Bebauungsplan rechtswirksam.

Gehdlzpflanzungen (M1)

Um den vom Eingriff betroffenen Naturhaushalt im funktionalen, raumlichen und zeitlichen
Bezug wiederherzustellen, sind je angefangene 50 m2 Neuversiegelung ein grol3kroniger
Baum (40 m2 kroneniiberschirmte Flache im Endzustand) auf dem jeweiligen Baugrundsttick
zu pflanzen. Es sind einheimische, standortgerechte Baume in einer Qualitat als Hochstamm
2xv 0B StU 8-10 zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Dazu sind die in Tab. 3 aufgeflihrten
Geholze zu verwenden.

Die KompensationsmalRnhahmen sehen den Umfang der Pflanzung in Abhangigkeit vom
Umfang der Bebauung vor. Durch diese Festsetzung wird ein Anreiz zur Vermeidung von
Eingriffen gegeben, da mit geringerem Umfang der Bebauung auch ein geringerer Umfang
an Bepflanzung erforderlich ist. Damit wird 8§ 1a Abs. 2 BauGB umgesetzt, nach dem mit
Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll.

Die Ersatzpflanzungen haben spatestens eine Vegetationsperiode nach Beendigung der
jeweiligen Bauvorhaben zu erfolgen und sind dauerhaft zu erhalten.

Tab. 3: Auswahl zu verwendender Gehodlzarten - Baume, einheimisch, standortgerecht (BMU, 2011)

Baume, einheimisch, standortgerecht

Deutscher Name Botanischer Name
Stieleiche Quercus robur
Traubeneiche Quercus petraea
Feldahorn Acer campestre
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Hainbuche Carpinus betulus
Hangebirke Betula pendula

Korbweide

Salix viminalis

Mandelweide

Salix triandra

Rotbuche

Fagus sylvatica

Silberweide

Salix alba

Traubenkirsche

Prunus padus

Vogelkirsche Prunus avium

Waldkiefer Pinus sylvestris

Wildapfel Malus sylvestris

Wildbirne Pyrus pyraster

Winterlinde Tilia cordata
5.4. Okologische Bilanz

Aufgrund der Kleinraumigkeit und der geringen zusatzlich versiegelbaren Flache wurde auf
eine biotopgenaue Bilanzierung gemaf der HANDLUNGSEMPFEHLUNG ZUR BEWERTUNG UND
BILANZIERUNG VON EINGRIFFEN IM FREISTAAT SACHSEN (SMUL, 2009) verzichtet. Um die
verlorenen Bodenfunktionen und Griunflachen auszugleichen und das dorfliche Geflge
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weiter zu durchgriinen soll mit MaRnahme M 1 pro 50 m? angefangene Versiegelung ein
grol3kroniger Einzelbaum gepflanzt werden.

Da es sich lediglich um die Anderung eines Teilbereiches des bestehenden B-Planes handelt
wurden auch nur die zu andernden Teilbereiche betrachtet, die im bereits bestehenden B-
Plan getroffenen Festsetzungen behalten weiterhin Guiltigkeit.

Bei Umsetzung der in Kap. 5.3 erlauterten KompensationsmalRnahmen ist der
Kompensationsbedarf gedeckt und das Vorhaben steht im Einklang mit § 15 Abs. 2
BNatSchG.

Biro Knoblich Zschepplin, den 13.09.2017

BURO KNOBLICH, ZSCHEPPLIN Seite 12



Gemeinde Lossatal 1. Anderung Bebauungsplans
Karl-Marx-Str. 14 Frauwalde-Nord“
04808 Lossatal OT Falkenhain Umweltbericht 09/2017

Quellenverzeichnis

Gesetze/Richtlinien/Verordnungen

BAUGB (2017): Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09. 2004
(BGBI. | S. 2414), zuletzt geédndert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBI. | S. 2808)
m.W.v. 29.07.2017.

BAUNVO (2017): Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23.01. 1990 (BGBI. | S. 132),
zuletzt geéndert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057) m.W.v. 13.05.2017.

BMU — BUNDESMINISTERIUM FUR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (2011):
Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Geholze. Empfehlungen der Arbeitsgruppe
Gebietseigene Gehdlze. Berlin.

BNATSCHG (2017): Gesetz uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz) Artikel 1 G.v. 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt ge&ndert durch Gesetz
vom 29.05.2017 (BGBI. | S. 1298) m.W.v. 02.06.0217.

LFULG (2010): Biotoptypen — Rote Liste Sachsens, Redaktionsschluss: 01.09.2010.

SACHSDSCHG (2016): Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat
Sachsen (Sachsisches Denkmalschutzgesetz) vom 3. Marz 1993 (Sachs. GVBI. S. 229),
zuletzt geéndert durch Art. 12 des Gesetzes vom 15.12.2016 (SachsGVBI. S. 630).

SMUL (2009): Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im
Freistaat Sachsen, Dresden, Mai 2009.

BURO KNOBLICH, ZSCHEPPLIN Seite 13



	1.  Anlass, Inhalt und Ziele des Bebauungsplans
	2. Ziele des Umweltschutzes
	2.1. Biotope, Fauna und Flora

	3. relevante Wirkfaktoren
	4. Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes
	4.1. bei der Durchführung der Planung
	4.1.1. Boden
	4.1.2. Wasser
	4.1.3. Klima/Luft
	4.1.4. Biotope, Fauna und Flora
	4.1.5. Landschafts- bzw. Ortsbild
	4.1.6. Mensch
	4.1.7. Kultur und Sachgüter
	4.1.8. Schutzgebiete und Objekte
	4.1.9. Beschreibung von möglichen Wechselwirkungen

	4.2. bei Nichtdurchführung der Planung

	5. Maßnahmen, verbleibende Konflikte und ökologische Bilanzierung
	5.1. Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung
	5.2. verbleibende Konflikte
	5.3. Maßnahmen zur Kompensation
	5.4. ökologische Bilanz

	Quellenverzeichnis

